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Norm

KBGG §31 Abs1

Rechtssatz

§ 31 KBGG regelt taxativ (vgl. § 107 ASVG und § 25 AlVG) jene Fälle, in denen die bezogene Leistung zurückzuzahlen ist.

Allen Rückforderungstatbeständen ist gemeinsam, dass die Leistung zu Unrecht bezogen wurde, wobei aber nicht

immer ein Verschulden der Leistungsbeziehenden vorliegen muss.

Da die Verp;ichtung zur Rückzahlung von zu Unrecht bezogener Leistungen ausschließlich auf objektive Momente

abstellt, ist es unerheblich, ob der Klägerin die Zahlungseingänge aufgefallen sind oder nicht. Auch die Frage, ob und

wie die Bezieherin die Beträge (gutgläubig) verwendet hat, ist ebenfalls ohne Belang (vgl. VwGH vom 28.11.2002,

2002/13/0079; VwGH vom 31.10.2000, 2000/15/0035; VwGH vom 31.10.2000, 96/15/001). Entscheidend ist lediglich, ob

die Empfängerin die Beträge zu Unrecht erhalten hat, also die Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug der

Leistungen nicht gegeben waren und sie dies erkannte bzw. erkennen musste.
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